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Präambel

Die Fre izei ten werden im Sinne e iner  chr is t l ichen

Jugendgemeinschaft durchgeführt. Andacht und Bibetgespräch
gehören zum Kern unserer Arbeit. Jeder Teilnehmende verpfl ichtet
s ich,  an den gemeinsamen Veranstat tungen te i lzunehmen. Von
jedem Teilnehmenden wird die begrenzte Mithitfe bei praktischen

Arbeiten erwartet. Die Anordnungen der Freizeitleitung sind zu
beachten. Auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes wird
hingewiesen.  Jedem Tei tnehmenden steht  während der  Fre izei t
auch Zeit zur freien Gestaltung zurVerfügung.

Wir  hof fen,  dass jeder  Tei tnehmer/ jede Tei lnehmer in dazu
beiträgt, dass es zu einer frohen Freizeitgemeinschaft l<ommt und
die Fre izei t  zu e inem schönen Er lebnis wird.

Anmetdungen von Fre izei t te i lnehmenden,  d ie n icht  innerhalb
der Bezuschussungsgebiete des jeweitigen Veranstalters ihren
Wohnsitz haben, l<önnen einen höheren Freizeitpreis zur Folge
haben.
Anmetdungen von Fre izei t te i lnehmenden,  d ie innerhalb des
Ei nzugsgebietes des ieweil i gen Veranstatters ih ren Woh nsitz
haben, können bevorzugt werden.

Je nach Veranstatter gelten andere bzw. ergänzende
Freizei tbedingungen und Richt t in ien.

r. Anmeldung und Vertragsabschluss

r. Abschluss des Reisevertrages

Mit  der  Anmeldung b ietet  der  Tei lnehmer dem Ev.  Ki rchenkreis
Lüdenscheid-Ptet tenberg oder anderen Veranstat tern in  d iesem
Heft, im folgenden Veranstalter genannt, den Abschluss eines
Reisevertrages verbindtich an. Für die Anmeldung bitte die
Vordrucke verwenden.

Die Anmetdung erfolgt an den Veranstatter, und zwar an den/die
Leiter/in der Reise i Freizeit.

Den Freizeiten des Trägers kann sich grundsätzlich jeder

anscht ießen,  sofern für  d ie jewei t ige Maßnahme l<eine
Tei lnahmebeschränkung nach Al ter  oder  Geschlecht  gegeben
ist. Die Anmeldung muss auf dem Vordrucl< des Trägers erfotgen.
Bei  Minder jähr igen is t  d ie Anmeldung von dem, den oder der
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Der Teilnahmevertrag
is t  zustande gekommen, wenn d ie Anmeldung vom Träger
schrift l ich bestätigt worden ist. Maßgebtich für den Inhalt des
Teilnahmevertrages sind a i le i n d ie Freizeitausschreibun g(für
etwai ge Veröffentl ich u n gsfeh ler kan n keine Haftung ü bernom men
werden),  d iese Tei lnahmebedin gu n gen und d ie schr i f t t iche
Reisebestätigung.
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z. Zahlungsbedingungen
Nach Empfang derTei lnahmebestät igung,  d ie ats Rechnung
gitt, ist eine Anzahlung in Höhe von 20 o/o fättig, außer, wenn in
dieser  e in anderer  Betrag genannt  wird.  Die Restzahrung muss
bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der Freizeit dem in der
Teilnahmebestätigung genannten Konto des Trägers zu genen.
DerVeranstalter ist berechtigt, den Reisepreis nach Abschtuss
des Reisever t rages zu erhöhen,  wenn damit  e iner  Erhöhung
der Beförderungsl<osten oder der Flughafengebühr oder einer
Anderung der  Wechsetkurse Rechnung getragen wird.  Eine
Erhöhung findet nur dann statt, wenn zwischen Vertragsabschluss
und dem vereinbarten Reiseantritt mehr als 4 Monate l iegen.
Sottte dies der Falt sein, wird der Kunde unverzüglich, spätestens
aber zr Tage vor Antritt der Reise davon in Kenntnis gesetzt.
Danach s ind Preiserhöhungen unzulässig.  Die Erhöhung oes
Reisepreises darf höchstens dem Anstieg des Kostenfaktors
entsprechen,  der  d ie Erhöhung des Reisepreises begründet .
Die Berechnung des erhöhten Reisepreises erfolgt in der Weise,
dass, wenn die Beförderungskosten pro person anfa[en, der
tatsächtiche Erhöhungsbetrag hinzu gerechnet wird. Erhöht
das Beförderungsunternehmen die Kosten für die Nutzung
eines Beförderungsmittels, wird der Erhöhungsbetrag auf
sämt l iche Tei tnehmenden gte ichmäßig ver te i t t .  Erhöht  s ich d ie
Ftughafengebühr, kann der Reisepreis um diesen Betrag erhöht
werden. Verändern sich die Wechsetl<urse in der Weise. dass sich

für  den Veranstat ter  d ie Durchführung der  Reise ver teuer t ,  kann
der Reisepreis  in  d iesem Umfang erhöht  werden.  Bezugszei tpunkt
ist in atlen Fällen der Zeitpunkt des Reisevertragsabschlusses.
Bei  e iner  zuläss igen Preiserhöhung von über 5 % oder e iner
zu[ässigen erhebl ichen Anderung kann der  Kunde ohne Kosten
vom Vert rag zurücktreten oder d ie Tei lnahme an e iner  mindestens
gleichwertigen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage
ist ,  e ine solche Reise ohne Mehrpre is  für  den Kunden anzubieten.
Der Kunde hat  den Rücktr i t t  oder  das Ver langen e iner  Ersatzre ise
unverzügl ich nach Kenntn is  der  Anderungserk lärung dem
Veransta l ter  gegenüber get tend zu machen.  Letzteres g i t t  auch für
den Fal [  der  zutässigen Absage der  Reise durch den Veransta l ter .

3. Rücktritt des/der Teilnehmers/in,
U mbuchung, Ersatzperson
Der/d ie Tei lnehmer ln kann jederzei t  vor  Beginn der  Fre izei t
zurücl<treten. Der Rücktritt sotI aus Beweissicherungsgründen
schriftt ich erfolgen und bei Minderjährigen von der/dem
Erziehungsberechtigen unterschrieben werden. Maßgebend für
den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserktärung
beim Träger. Tritt der/die Teilnehmerln vom Reiseverrrag
zurück oder tritt er/sie, ohne vom Reisevertrag zurücl<zutreten,
die Freizeit nicht an, kann der Träger eine angemessene
Entsch äd igun g für d ie getroffenen Reisevorkeh run gen verran gen.
Der Träger kann auch einen pauschalierten Ersatzanspruch

5 8  ' -



r Reisebedingungen

geltend machen; dieser beträgt: bei einem Rücktritt

zwischen der 23. - 16. Woche 3o %
zwischen der 15. - o8. Woche 4o %
zwischen der o7. - o4. Woche 5o %
zwischen der o3. - oz. Woche 6o %
in der letzten Woche 7o %
und bei Nichtantritt 8o %
des Freizeitpreises, sofern der/die Teitnehmerln nicht nachweist,

dass e in ger ingerer  Schaden oder überhaupt  kein Schaden

eingetreten ist.
Der Träger beh ätt sich vor, im Einzelfal[ einen höheren Schaden

nachzuweisen.  Lässt  s ich der /d ie Tei lnehmer ln mi t  Zust immung

des Trägers durch eine geeignete Ersatzperson vertreten, so

wird tedigtich eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 3o,- Euro

erhoben. Der Reiseveranstalter kann dem Wechsel in der

Person des Reisenden widersprechen, wenn der Dritte den

besonderen Erfordernissen in bezug aufdie Reise nicht genügt

oder gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Hierbei sind

auch die gesetzlichen Vorschriften in den ieweil igen Zietländern

maßgebtich. Der/die Ersatzteilnehmerln tritt in die Rechte und

Pftichten des Reisevertrages ein.
Bearbeitungs- und Rücktrittsentgette sind sofort fättig'

Rücktrittserktärun gen und Anderun gswünsch e werden erst m it

dem Tage wirksam, an dem sie beim Reiseveranstalter eingehen.

Anderungswünsche sollten im Interesse des Reisenden

und aus Beweissicherungsgründen schrift l ich erfolgen und
bei Minderjährigen von der/dem Erziehungsberechtigten
unterschr ieben werden.  Das g le iche g i t t ,  wenn der /

die Teilnehmerln mit Zustimmung des Trägers an
einer  anderen Fre izei t  te i tn immt.  Der Abschluss e iner
Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen.

4. Rücktritt durch den Träger der Freizeit
Der Träger der Freizeit kann vor Antritt der Freizeit vom
Reisevertrag zurücl<treten oder nach Antritt der Freizeit den

Reisevertrag künd i gen :
a.  Ohne Einhat tung e iner  Fr is t ,  wenn der /d ie Tei lnehmer ln d ie

Durchführung der Freizeit trotz Ermahnung nachhattig stört oder

sich vertragswidrigverhält; eine Erstattung des Reisepreises
erfotgt nicht.
b. Bis I Wochen vor Freizeitantritt, wenn die Pfl icht, die Freizeit

durchzuführen für den Veranstatter nach Ausschöpfung
at ter  Mögt ichkei ten d ie Überschrei tung der  wir tschaf t  l ichen
Opfergrenze, bezogen auf die Freizeit, bedeuten würde, es sei

denn,  derVeransta l ter  hat  d ie dazu führenden Umstände zu

vertreten. Wird die Freizeit aus diesem Gründe abgesagt, so

erhät t  der /d ie Tei lnehmer ln den e ingezahl ten Betrag unverzügt ich
zurück.
c. Wird eine ausgeschriebene oder behördtich festgelegte
Mindest te i tnehmer lnnenzahl  n icht  erre icht ,  is t  der  Träger
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berechtigt, die Freizeit bis zu 3 Wochen vor Freizeitbeginn
abzusagen.  Den e ingezahl ten Reisepreis  erhät t  der /d ie
Tei lnehmer ln in  vol ter  Höhe unverzügt ich zurück.
d. DerVeranstalter kann von einem Reisevertrag zurücktreten,
wenn die Durchführung der Reise infotge bei Veriragsabschluß
nicht vorhersehbarer, außergewöhnlicher Umstände erschwert,
gefährdet oder beeinträchtigt wird, wie z.B. durch Krieg, Streik,
Naturl<atastrophen, behördliche Anordnung oder sonstige
vergleichbare Vorfälle.
Ein Anspruch über d ie Rückzahlung des Reisepreises h inaus
besteht nicht.

5. Leistung
Für Umfang und Art der gegenseitigen Leistungen gelten
ausscht ießt ich d ie Beschreibungen,  Abbi ldungen und
Preisangaben in dem Prospekt des Reiseveranstalters. 5otlten
sich die Preise in Abweichung der Prospektangabe erhöht haben,
wird vom Reiseveranstatter in der Teitnahmebestätigung auf die
Preiserhöhung gesondert  h ingewiesen.  Der/d ie Tei lnehmer ln und/
oder sein/ihr Erziehungsberechtigter muss darauf schrift l ich ihr
Einverständnis mi t  der  Erhöhung b lnnen ro Tagen,  e ingehend beim
Reiseveranstalter bestätigen. Geschieht dies nicht, gi lt der Vertrag
ats nicht abgeschlossen. Kann die Reise infotge eines Umstandes,
der nach Vertragsabschluß eingetreten und vom Veranstalter
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt worden ist, nicht

vertragsgemäß durchgeführt werden, so ist der Reiseveranstalter
berecht igt ,  Reisete is tungen zu ändern,  sofern d ie Abweichung
zur ursprüngl ich gebuchten Leistung n icht  erhebl ich und für  den
Reisenden zumutbar  is t .

Der Träger haftet nicht für die Leistungen im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen tediglich vermittelt
werden und d ie in  der  Fre izei tausschreibung ausdrückl ich a ls
Fremdle is tungen gekennzeichnet  s ind,  auch dann n icht ,  wenn d ie
örtl iche Freizeitteitung an diesen Veranstaltungen teilnim mt.

6. Haftungsbegrenzung
Die Haftung des Trägers für Schäden, die nicht Körperschäden
sind,  -  g le ich aus wetchem Rechtsgrund -  is t  der  Höhe nach
beschränkt auf den dreifachen Reisepreis,
- soweit ein Schaden des/r Freizeitteilnehmer/s/in weder

vorsätztich noch grob fahrtässig herbeigeführt wird oder
- soweit der Träger für einen dem/der Freizeitteitnehmerln

entstehenden Schaden atlein wegen des Verschuldens eines
Leistun gsträgers verantwortl ich ist.

- Der Träger haftet nicht für die Leistungen im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen tediglich vermittett
werden und d ie in  der  Fre izei tausschreibung ausdrückl ich a ls
Fremdle is tungen gekennzeichnet  s ind,  auch dann n icht ,  wenn
die örtl iche Freizeitteitung an diesen Veranstaltungen teilnimmt.
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Die Haftung des Trägers ist beschränkt, soweit aufgrund
gesetzticher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger
zu erbr ingenden Leistungen anzuwenden s ind,  dessen Haf tung
ebenfatls beschränl<t ist.
Für Veröffentl ich un gen im Freizeitprospel<t kan n l<ei ne
Gewähr le is tun g übernommen werden.

7. Pass-, Visa- Zol[- und Gesundheitsbestimmungen
Bei Austandsfreizeiten ist ein güttiger Personatausweis bzw. ein
Reisepass er forder l ich.  Tei tnehmer lnnen,  d ie n icht  d ie deutsche
Staatsangehör igkei t  haben,  müssen s ich rechtzei t ig  e in Visum
für  d ie jewei t igen Reise-  und Aufenthal ts länder besorgen.  Für
die Einhat tung der  Devisen-  und Zol lbest immungen is t  jede/r

Tei lnehmer ln selbst  verantwort t ich.  Angaben über gesundhei t l iche
Einschränl<ungen des/r  Tei tnehmer ln l<önnen nur  berücl<s icht ig t
werden,  wenn uns d ies mi t  der  Anmetdung schr i f t t ich bekannt
gegeben wird.
Sol t ten -  t rotz  der  lhnen er te i t ten Informat ionen -

Einre isevorschr i f ten e inzetner  Länder von lhnen n icht  e ingehal ten
werden,  so dass Sie deshatb d ie Reise n icht  antreten können,
s ind wir  berecht igt ,  S ie mi t  den entsprechenden Rücktr i t ts l<osten
gemäß Ziffer 4 zu belasten.

8. Höhere Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschiuß nicht
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vorhersehbarerhöhererGewal terhebl icherschwert ,gefährdet
oder beeinträchtigt, so können sowohI Freizeitveranstalter
a ls  auch der  Reisende den Vert rag nur  nach Maßgabe der
Vorschr i f t  zur  Kündigung wegen höherer  Gewatt  (S 6St i  BGB)
l<ündigen. Die Rechtsfotgen ergeben sich aus dem Gesetz.
Der Freizeitveranstalter wird dann den gezahtten Reisepreis
erstat ten,  kann jedoch für  erbrachte oder noch zu erbr ingende
Reisele is tungen e ine angemessene Entsch ädigung ver langen.
Dies g i t t  n icht ,  sowei t  d iese Leistungen infotge der  Aufhebung des
Vert rages für  den Reisenden l<ein Interesse haben.
Der Freizeitveranstatter ist verpftichtet, die infotge der Kündigung
des Vertrages notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere,
fatts der Vertrag die Rückbeförderung vorsieht, den Reisenden
zurückzubefördern. Die Mehrl<osten für die Rücl<beförderung sind
von den Parte ien je  zur  Hät f te zu t ragen.  lm übr igen fat ten d ie
Mehrkosten dem Reisenden zur  Last .

9. Vertragsobliegenheiten und Hinweise
a.  Wird d ie Reise n icht  ver t ragsgemäß durchgeführ t ,  haben Sie
nur dann d ie gesetz l ichen Gewähr le is tungsansprüche der  Abhi l fe ,
Setbstabhi t fe ,  Minderung des Reisepreises,  der  Kündigung und
des Schadenersatzes,  wenn Sie es n icht  schutdhaf t  unter tassen,
e inen aufgetretenen MangeI  während der  Reise uns anzuzeigen.
b.  Tr i t t  e in ReisemangeI  auf ,  müssen Sie uns e ine angemessene t
Fr is t  zur  Abhi l fe le is tung e inräumen.  Erst  danach dür fen Sie setbst  t
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Abhi t fe  schaf fen oder bei  e inem erhebl ichen Mangel  d ie Reise
kündigen.  Einer  Fr is tsetzung bedarf  es nur  dann n icht ,  wenn
die Abhi t fe  unmögl ich is t  oder  von uns verweiger t  wi rd oder  d ie
sofor t ige Abhi t fe  bzw. Kündigung durch e in besonderes Interesse
I hrerseits gerechtfertigt ist.
c .  E ine Mängelanzeige n immt d ie Fre izei t le i tung entgegen.  Sot l ten
Sie d iese wider  Erwarten n icht  erre ichen können,  so wenden Sie
sich bitte direkt an den Freizeitveranstalter.
d.  Gewähr le is tungsansprüche haben 5 ie innerhatb e ines Monats
nach dem ver t ragt ichen Reiseende bei  uns gel tend zu machen.
Nach Ablauf  der  Fr is t  l<önnen 5 ie Ansprüche nur  gel tend machen,
wenn Sie ohne Verschulden an der  Einhat tung der  Fr is t  gehindert
worden s ind.
e.  Gewähr le is tungsansprüche ver jähren in e inem Jahr nach dem
vertraglichen Reiseende.

10. Anwendbares Recht
Die Rechtsbeziehung zwischen dem Freizeitveranstalter und dem
Teitnehmer/der Tei [neh merin bzw. den Erzie h un gsberechtigten
r ichten s ich nach dem Recht  der  Bundesrepubl ik  Deutschland.

11. Neben dem Reisevertragsgesetz und den
A[lgemeinen Reisebedi n gun gen getten zusätztich
folgende Verein barungen:
o Jeder Tei lnehmer/ jede Tei lnehmer in erk lär t  mi t  se iner / ihrer

Anmeldung d ie Berei tschaf t ,  s ich in  d ie Gemeinschaf t  der
Freizei t te i lnehmer/ - te iLnehmer innen e inzuordnen uno am
vorgesehenen Program m te i lzunehmen.

.  Die Tei lnahme an ausdrückl ich vorgesehenen
Vorberei tungstagen is t  für  jeden Tei lnehmer/ iede Tei lnehmer in
verbind t ich.

. Für iede Freizeit ist ein Leiter/eine Leiterin verantwortl ich.
Mi t  der  Anmeldung wird erk lär t ,  den Weisungen des Lei ters
nachzukommen. Bei  Verstößen gegen d ie Fre izei tordnung
ist  der  Lei ter i  d ie Lei ter in  berecht igt ,  den Tei lnehmer/d ie
Tei lnehmer in aufe igene Kosten nach Hause zu schicken,  sofern
dies angemessen is t  und gesetzLiche Vorschr i f ten n icht  entgegen
stehen.

.  A[ te Tei tnehmer/Tei lnehmer innen unserer  Fre lzei ten s ind unfa lL-
und haftpfl ichtversichert.

Stand:  r . rz .zooq
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